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Bei der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
handelt es sich um eine reine Festvergütung. Eine 
erfolgsabhängige Vergütung wird nicht gewährt.

Die fixe Vergütung beträgt jeweils für jedes Geschäfts
jahr für die Verwaltungsratsmitglieder 50.000,00 EUR, für 
den Vorsitzenden des Verwaltungsrats 200.000,00 EUR 
und für den stellvertretenden Vorsitzenden des  
Verwaltungsrats 75.000,00 EUR. Gehören Mitglieder 
dem Verwaltungsrat nur während eines Teils eines 
Geschäftsjahres an, erhalten sie für jeden angefange
nen Monat ihrer Mitgliedschaft ein Zwölftel der fixen 
Vergütung. Ferner erstattet die Gesellschaft den Verwal
tungsratsmitgliedern die auf die fixe Vergütung und auf 
die Erstattung von Auslagen entfallende Umsatzsteuer.

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten 
zusätzlich zur fixen Vergütung als Mitglied des Verwal
tungsrats ein Sitzungsgeld. Dieses beträgt für den  
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 8.000,00 EUR 
für jede Sitzung, an der er teilnimmt, für jedes weitere 
Mitglied des Prüfungsausschusses 4.000,00 EUR  
für jede Sitzung, an der es teilnimmt.

Für den Vorsitzenden des Verwaltungsrats und seinen 
Stellvertreter wird jeweils eine höhere Vergütung 
gewährt. Damit wird insbesondere die hohe zeitliche 
Belastung des Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
angemessen berücksichtigt. 

Aus Sicht des Verwaltungsrats ist eine reine Festver
gütung für seine Mitglieder, ergänzt um ein Sitzungsgeld   
für die Mitglieder des Prüfungsausschusses, am  
besten geeignet, um der Leitungs-, Beratungs- und 

Überwachungsfunktion des Verwaltungsrats gerecht 
zu werden. Eine ausschließlich feste Vergütung  
verleitet nicht zum Eingehen unangemessener  
Risiken und gewährleistet, dass der Verwaltungsrat 
seine Entscheidungen ausschließlich am langfristigen 
Wohl der Gesellschaft ausrichtet. 

Vor dem Hintergrund des zusätzlichen Aufwands,  
den die Sitzungen des Prüfungsausschusses mit sich 
bringen, wird dessen Mitgliedern ein angemessenes 
Sitzungsgeld gewährt. Der Vorsitzende erhält ein 
höheres Sitzungsgeld, um die zusätzliche zeitliche 
Belastung angemessen zu berücksichtigen.

Die geschäftsführenden Direktoren, die das operative 
Geschäft der Gesellschaft führen, erhalten hierfür 
eine Vergütung, die sich nach dem Vergütungssystem 
für die geschäftsführenden Direktoren richtet. Dieses 
sieht neben einer Festvergütung auch eine erfolgs
abhängige Vergütung vor. Vor diesem Hintergrund 
sollen diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats,  
die zu geschäftsführenden Direktoren bestellt sind, 
keine Vergütung für ihr Amt als Verwaltungsratsmit
glied erhalten. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, 
dass auf diese Weise die Geschäftsstrategie und  
die langfristige Entwicklung der Gesellschaft am  
besten gefördert werden.

Die Gesellschaft versichert die Mitglieder des  
Verwaltungsrats im üblichen Umfang auf ihre Kosten 
gegen zivil- und strafrechtliche Inanspruchnahme ein
schließlich jeweils der Kosten der Rechtsverteidigung 
im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer  
Mandate (D&OVersicherung).
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2.  
Verfahren

Der Verwaltungsrat überprüft das Vergütungssystem 
für die Mitglieder des Verwaltungsrats und die kon
krete Vergütung bei Bedarf, mindestens jedoch alle 
vier Jahre, wobei Ausschüsse derzeit nicht beteiligt 
sind. Soweit er dies für sinnvoll erachtet, wird er 
zukünftig einen Ausschuss mit der Vorbereitung 
betrauen. Bei Bedarf nimmt der Verwaltungsrat 
Änderungen vor. Er legt der Hauptversammlung das 
Vergütungssystem für die Mitglieder des Verwal
tungsrats und einen Beschlussvorschlag über die 
Vergütung bei jeder Änderung, spätestens aber alle 
vier Jahre zur Billigung vor. Ein bestätigender 
Beschluss über das Vergütungssystem für die Mit
glieder des Verwaltungsrats und die Vergütungsre
gelung ist zulässig. Billigt die Hauptversammlung 
das jeweils zur Abstimmung gestellte Vergütungs
system nicht, wird spätestens in der darauffolgen
den ordentlichen Hauptversammlung ein überprüf
tes Vergütungssystem vorgelegt.

Im Rahmen der Überprüfung des Vergütungssys
tems für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird der 
Verwaltungsrat auch weiterhin berücksichtigen, dass 
die Vergütung in einem angemessenen Verhältnis 

zu den Aufgaben der Verwaltungsratsmitglieder und 
der Lage der Gesellschaft steht. Er überprüft zudem, 
ob die Vergütung marktüblich ist. Die Beurteilung 
der Marktüblichkeit erfolgt anhand eines horizonta
len Vergütungsvergleichs, bei dem die Vergütungs
daten von börsennotierten Unternehmen, die eine 
vergleichbare Marktstellung (insbesondere Branche, 
Größe, Land) und Komplexität haben, herangezogen 
werden. Da die Tätigkeit des Verwaltungsrats sich 
grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der 
Gesellschaft und des Konzerns unterscheidet und 
die Verwaltungsratsvergütung zudem korporations
rechtlicher Natur ist, wird bei der Überprüfung und 
Festsetzung der Vergütung ein sogenannter vertika
ler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht 
vorgenommen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass der Verwal
tungsrat in die Ausgestaltung des Vergütungssys
tems eingebunden ist. Diesem systemimmanenten 
Interessenkonflikt wird dadurch begegnet, dass die 
Entscheidung über die Vergütung kraft Gesetzes 
von der Hauptversammlung getroffen wird.


